ANHANG C

Überprüfung der technischen und professionellen Befähigung des Unternehmens – Art. 90 Abs. 9 Buchst. a) – Anhang XVII des gesetzesvertretenden Dekretes 81/08 
	Datum und Ort

	>      

	
	

	Bauherr
	>      

	Bauvorhaben
	>      

	Arbeiten
	>      

	Kode-Nummer
	>      

	
	

	Projektsteuerer/Verantwortlicher der Arbeiten
	>      

	Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase
	>      

	Bauleiter
	>      

	
	

	Auftragnehmer
	>      

	mit Rechtssitz in
	>      

	
	

	Antrag um Unterlagen (Datum)
	>      


(falls zutreffend, mit x ankreuzen; andernfalls streichen)
□
Der Auftragnehmer (Unternehmen) überreicht die nachstehend näher angeführten Unterlagen, wobei er den Anwesenden die Inhalte erläutert: 

	Verlangte Unterlagen

	Angaben
	Überprüfung

	a) Eintragung bei der Handelskammer, mit einem der Typologie des Bauauftrags entsprechenden Gesellschaftszweck
	Gesellschaftszweck überprüfen.

Ausstellungsdatum der Bescheinigung überprüfen. 
	Zuständigkeit Verwaltungsbereich

	b) Dokument über die Bewertung der Risiken, verfasst gemäß dem ges.-vertr. Dekret 81/2008:
	
	

	Bis zu 10 Arbeitern

Eigenbescheinigung, mit welcher die Durchführung der Bewertung der Risiken bestätigt wird.
	Datum des Dokuments

Die Eigenbescheinigung ist zum derzeitigen Stand bis zum 30.06.2012 bzw. bis zum Erlass der einschlägigen Durchführungs-verordnungen gestattet.
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

	Mehr als 10 Arbeiter

Dokument zur Bewertung der Risiken:
	Die Anwendung eines Modells der Betriebsorganisation laut Art. 30 Abs. 5 (Richtlinien UNI-INAIL für ein System zur Verwaltung der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz vom 28. September 2001 oder gemäß British Standard OHSAS 18001:2007) bestätigt alle technischen und beruflichen Voraussetzungen des Unternehmens. Es muss eine Bescheinigung vorgelegt werden. 
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

	· sicheres Datum
	Ausstellungsdatum der Bescheinigung überprüfen.

(Obligatorisch seit 16.05.2009: z.B. Stempel beim Postamt auf dem Dokument, zertifizierte elektronische Post, Zeitmarke auf Datei, Notariatsakt usw.)
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

	· ein Bericht über die Bewertung aller Risiken für die Sicherheit und Gesundheit während der Arbeits-tätigkeit, in welchem die zur Bewertung angewandten Kriterien genau angeführt sind;
	Bewertete Risiken: Zusammenhang mit dem Bausektor (zum Beispiel: Absturz, Verschüttung, Lärm, Erschütterungen, chemische, elektrische Risiken, Brand, Bewegung von Lasten usw.)
	 FORMCHECKBOX 
 vollständig

 FORMCHECKBOX 
 unvollständig (spez.)



	· Angabe der infolge der Bewertung angewandten Vorbeuge- und Schutz-maßnahmen sowie der eingesetzten persönlichen Schutzausrüstung;
	“Gekreuzte” Überprüfung mit den vorher hervorgehobenen Risiken


	 FORMCHECKBOX 
 vollständig

 FORMCHECKBOX 
 unvollständig (spez.)



	· das Programm der Maßnahmen, die als zweckmäßig erachtet wurden, um die in der Zeit fortdauernde Verbesserung der Sicherheitsniveaus zu gewährleisten;
	Eventuelle Ausbildung der Arbeiter, Anpassung der Geräteausstattung, organisatorische Verfahren, periodische Sitzungen und entsprechende Niederschriften 
	 FORMCHECKBOX 
 vollständig

 FORMCHECKBOX 
 unvollständig (spez.)



	· Bestimmung der Verfahren zur Anwendung der durchzuführenden Maßnahmen sowie der Funktionen der Betriebsorganisation, die dafür sorgen müssen und denen nur Personen zugeteilt werden dürfen, die im Besitz entsprechender Kompetenzen und Befugnisse sind;
	Organigramm des Betriebes im Bereich der Sicherheit: Arbeitgeber, Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz LDSA, zuständiger Betriebsarzt, Sicherheitssprecher, Beauftragte für Notfalleinsätze, leitende Angestellte, Vorgesetzte usw.


	 FORMCHECKBOX 
 vollständig

 FORMCHECKBOX 
 unvollständig (spez.)



	· Angabe des Namens des Leiters der Dienststelle für Arbeitsschutz, des Sicherheitssprechers oder des territorialen Sicherheitssprechers und des zuständigen Betriebsarztes;
	Namen und Funktionsvoraussetzungen:

· Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz

· Sicherheitssprecher oder territorialer Sicherheitssprecher

·  zuständiger Betriebsarzt
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

	· Bestimmung der Aufgaben, durch welche die Arbeiter spezifischen Risiken ausgesetzt werden können, die eine anerkannte berufliche Fähigkeit, spezifische Erfahrung, eine angemessene Ausbildung und Schulung erfordern.
	Zum Beispiel: Gerüstbauer, Kranführer, Erdbewegungsmaschinen, unter Spannung stehende Elektroanlagen 
	 FORMCHECKBOX 
 vollständig

 FORMCHECKBOX 
 unvollständig (spez.)



	c) Spezifische Unterlagen, durch welche die Übereinstimmung der Maschinen, Geräteausstattungen und Sicherungs-vorrichtungen mit den Bestimmungen des ges.-vertr. Dekretes 81/2008 bestätigt wird 
	Aufstellung betreffend das gegenständliche Bauvorhaben, versehen mit:

· CE-Marke

· Konformitätserklärung ANH. V des ges.-vertr. Dekretes 81/08

· Erklärung der Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen und der erfolgten Instandhaltung/Wartung und/oder Über-prüfung 
	 FORMCHECKBOX 
 vollständig

 FORMCHECKBOX 
 unvollständig (spez.)



	d) Verzeichnis der den Arbeitern bereitgestellten persönlichen Schutz-ausrüstung
	Verzeichnis der den Arbeitern bereitgestellten PSA und eventuelle Unterlagen über die erfolgte diesbezügliche Ausbildung 
	 FORMCHECKBOX 
 vollständig

 FORMCHECKBOX 
 unvollständig (spez.)



	e) Ernennung des Leiters der Dienststelle für Arbeitsschutz, der Beauftragten für die Anwendung der Brandverhütungs- und Brandschutzmaßnahmen, für die Evakuierung, den Erste-Hilfe-Dienst und die Verwaltung der Notfalleinsätze sowie des zuständigen Betriebsarztes 
	Name:

· des Leiters der Dienststelle für Arbeitsschutz
· der Beauftragten für die Anwendung der Brandverhütungs- und Brandschutz-maßnahmen, für die Evakuierung, den Erste-Hilfe-Dienst und die Verwaltung der Notfalleinsätze 

· des zuständigen Betriebsarztes
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

	f) Name des Sicherheitssprechers
	Name:

- des Sicherheitssprechers 

	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

	g) Bescheinigungen betreffend die Ausbildung der obigen Funktionsträger und der Arbeiter, die im ges.-vertr. Dekret 81/2008 vorgesehen sind
	Bescheinigungen betreffend die Ausbildung  und den Besitz der Voraussetzungen als:
· Leiter der Dienststelle für Arbeitsschutz

· Beauftragte für die Anwendung der Brandverhütungs- und Brandschutz-maßnahmen, für die Evakuierung, den Erste-Hilfe-Dienst und die Verwaltung der Notfalleinsätze

· zuständiger Betriebsarztes

· Sicherheitssprecher 
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

	h) Verzeichnis der aus dem Matrikelbuch hervorgehenden Arbeiter und ent-sprechende laut ges.-vertr. Dekret 81/2008 vorgesehene gesundheitliche Tauglichkeit 
	· Kopie des Matrikelbuches

· Kopie der Bescheinigung über die gesundheitliche Tauglichkeit

· Erklärung des Arbeitgebers mit Aufstellung der Beauftragten und Bestätigungen der gesundheitlichen Tauglichkeit und eventueller Einschränkungen 
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

	i) Einheitsdokument über die ordnungs-mäßige Beitragsleistung (Documento unico di regolarità contributiva - DURC)
	 Gültigkeit 30 Tage 
	Zuständigkeit Verwaltungsbereich

	j) Erklärung, keinen Unterbrechungs- oder Verbotsmaßnahmen laut Art. 14 des ges.-vertr. D. 81/2008 unterworfen zu sein
	Erklärung des Arbeitgebers betreffend das spezifische Bauvorhaben
	Zuständigkeit Verwaltungsbereich


□ 
Der Auftragnehmer (selbständiger Arbeiter) überreicht die nachstehend näher angeführten Unterlagen, wobei er den Anwesenden die Inhalte erläutert: 

	Verlangte Unterlagen

	Angaben
	Überprüfung

	a) Eintragung bei der Handelskammer, mit einem der Art des Bauauftrags entsprechenden Gesellschaftszweck
	Gesellschaftszweck überprüfen.

Ausstellungsdatum der Bescheinigung überprüfen. 
	Zuständigkeit Verwaltungsbereich

	b) Spezifische Unterlagen, durch welche die Übereinstimmung der Maschinen, Geräteausstattungen und Sicherungs-vorrichtungen mit den Bestimmungen des ges.-vertr. Dekretes 81/2008 bestätigt wird
	Aufstellung betreffend das gegenständliche Bauvorhaben, versehen mit:

· CE-Marke
· Konformitätserklärung ANH. V des ges.-vertr. Dekretes 81/08

· Erklärung der Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen und der erfolgten Instandhaltung/Wartung und/oder Überprüfung
	 FORMCHECKBOX 
 vollständig

 FORMCHECKBOX 
 unvollständig (spez.)



	c) Verzeichnis der den Arbeitern bereitgestellten persönlichen Schutz-ausrüstung
	Verzeichnis der den Arbeitern bereitgestellten PSA und eventuelle Unterlagen über die erfolgte diesbezügliche Ausbildung
	 FORMCHECKBOX 
 vollständig

 FORMCHECKBOX 
 unvollständig (spez.)



	d) Bescheinigungen betreffend die eigene Ausbildung und die entsprechende gesundheitliche Tauglichkeit, die im ges.-vertr. Dekret 81/2008 vorgesehen sind 
	· Kopie der Bescheinigung über die gesundheitliche Tauglichkeit

· Erklärung mit Bestätigung der gesund-heitlichen Tauglichkeit und eventueller Einschränkungen 
	 FORMCHECKBOX 
 Ja

 FORMCHECKBOX 
 Nein

	e) Einheitsdokument über die ordnungsmäßige Beitragsleistung (Documento unico di regolarità contributiva - DURC)
	Gültigkeit 30 Tage
	Zuständigkeit Verwaltungsbereich


Nach Anhören der Anwesenden hinsichtlich der vom Unternehmen vorgelegten Unterlagen:

□ stimmt man überein, dass die vom Auftragnehmer eingebrachten Unterlagen vollständig sind.

□ wird die Ergänzung der fehlenden und/oder unvollständigen Unterlagen, wie oben hervorgehoben, gefordert.
Informationen zur Benützung:

Die Überprüfung der technischen und professionellen Befähigung des Unternehmens muss unter Bezugnahme auf die Bestimmungen des Art. 90 Abs. 9 Buchst. a) - Anhang XVII  - des ges.-vertr. Dekretes 81/08 vorgenommen werden. 

Die Gesetzesbestimmung bezeichnet die technische und professionelle Befähigung als “Besitz organisatorischer Fähigkeiten sowie Verfügbarkeit an Arbeitskräften, Maschinen und Geräteausstattungen zur Realisierung des Bauvorhabens” – Art. 89 Buchst. l). Im Art. 90 Abs. 9 Buchst. a) wird bezüglich der Überprüfungsmodalitäten auf den Anhang XVII verwiesen: “Für die Zwecke der Überprüfung ….  müssen die Unternehmen dem Bauherrn oder dem Verantwortlichen der Arbeiten mindestens folgende Unterlagen vorlegen: …….” , und es folgt die oben angeführte Aufstellung der Dokumente. 

Grundsätzlich betrifft die Überprüfung die “Vollständigkeit” der Unterlagen.

Die Gesetzesbestimmung unterscheidet zwischen Unternehmen und selbständigen Arbeitern (natürliche Person, deren berufliche Tätigkeit zur Realisierung des Bauvorhabens ohne Bindung der Abhängigkeit beiträgt – Art. 89 Buchst. d). Es ist die Unterschrift auf jeder Seite erforderlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass für eventuelle Weitervergaben von Bauaufträgen (oder ähnlichen) der auftragerteilende Arbeitgeber (Hauptunternehmen) die technische und berufliche Befähigung der Subunternehmen nach denselben Kriterien laut vorstehendem Punkt überprüft.











       









Projektsteuerer
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